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einen erheblichen Einfluss auf die öffentliche Abwasseranlage erwarten lassen, mit Angaben 

über Art, Herkunft, Beschaffenheit und Menge des Abwassers zu verzeichnen. 

 

(3) Die Wasserbehörde kann im Einzelfall die nach Absatz 1 erforderlichen 

Einrichtungen und Untersuchungen sowie Art und Umfang der Aufzeichnungen 

vorschreiben. 

 

 

D r i t t e r  A b s c h n i t t  

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  

 

§ 101 

Pflichten des Betreibers 

 

(1) Der Betreiber hat mit dem Einbau, der Aufstellung, Instandhaltung, Instandsetzung 

oder Reinigung von Anlagen nach § 62 Abs. 1 WHG Fachbetriebe nach § 103 zu 

beauftragen, wenn er selbst nicht die Voraussetzungen des § 103 Abs. 2 erfüllt oder nicht 

eine öffentliche Einrichtung ist, die über eine dem § 103 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 gleichwertige 

Überwachung verfügt. 

 

(2) 1Der Betreiber einer Anlage nach § 62 Abs. 1 WHG hat deren Dichtheit und die 

Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen ständig zu überwachen. 2Die 

Wasserbehörde kann im Einzelfall anordnen, dass der Betreiber einen Überwachungsvertrag 

mit einem Fachbetrieb nach § 103 dieses Gesetzes abschließt, wenn er selbst nicht die 

erforderliche Sachkunde besitzt oder nicht über sachkundiges Personal verfügt. 3Er hat 

darüber hinaus nach Maßgabe der aufgrund des § 167 des Niedersächsischen 

Wassergesetzes in der bis zum 28. Februar 2010 geltenden Fassung erlassenen 

Verordnung Anlagen durch zugelassene Sachverständige auf den ordnungsgemäßen 

Zustand überprüfen zu lassen, und zwar 

1. vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung, 

2. spätestens fünf Jahre, bei unterirdischer Lagerung in Wasser- und 

Quellenschutzgebieten spätestens zweieinhalb Jahre nach der letzten Überprüfung, 

3. vor der Wiederinbetriebnahme einer länger als ein Jahr stillgelegten Anlage, 

4. wenn die Prüfung wegen der Besorgnis einer Wassergefährdung angeordnet wird, 

5. wenn die Anlage stillgelegt wird. 
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(3) Die Wasserbehörde kann dem Betreiber Maßnahmen zur Beobachtung der 

Gewässer und des Bodens auferlegen, soweit dies zur frühzeitigen Erkennung von 

Verunreinigungen, die von Anlagen nach § 62 Abs. 1 WHG ausgehen können, erforderlich 

ist. 

 

§ 102 

Besondere Pflichten beim Befüllen und Entleeren 

 
1Wer eine Anlage zum Lagern wassergefährdender Stoffe befüllt oder entleert, hat 

diesen Vorgang zu überwachen und sich vor Beginn der Arbeiten vom ordnungsgemäßen 

Zustand der dafür erforderlichen Sicherheitseinrichtungen zu überzeugen. 2Die zulässigen 

Belastungsgrenzen der Anlagen und der Sicherheitseinrichtungen sind beim Befüllen oder 

Entleeren einzuhalten. 

 

§ 103 

Fachbetriebe 

 

(1) Anlagen nach § 62 Abs. 1 WHG dürfen nur von Fachbetrieben eingebaut, aufgestellt, 

instand gehalten, instand gesetzt und gereinigt werden; § 101 Abs. 1 bleibt unberührt. 

 

(2) 1Fachbetrieb im Sinne des Absatzes 1 ist, wer 

1. über die Geräte und Ausrüstungsteile sowie über das sachkundige Personal verfügt, 

durch die die Einhaltung der Anforderungen nach § 62 Abs. 2 WHG gewährleistet wird, 

und 

2. berechtigt ist, Gütezeichen einer baurechtlich anerkannten Überwachungs- oder 

Gütegemeinschaft zu führen, oder einen Überwachungsvertrag mit einer Technischen 

Überwachungsorganisation abgeschlossen hat, der eine mindestens zweijährliche 

Überprüfung einschließt. 

2Ein Fachbetrieb darf seine Tätigkeit auf bestimmte Fachbereiche beschränken. 3Als 

Fachbetrieb gilt auch, wer die Anforderungen nach Satz 1 Nr. 1 erfüllt und berechtigt ist, in 

einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Staat, demgegenüber die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union vertragsrechtlich zur Gleichbehandlung seiner 

Staatsangehörigen verpflichtet sind, Tätigkeiten durchzuführen, die nach Absatz 1 
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Fachbetrieben vorbehalten sind, sofern der Betrieb in dem anderen Staat einer Kontrolle 

unterliegt, die der nach Satz 1 Nr. 2 gleichwertig ist. 

 

§ 104 

Anwendungsbereich 

 

Die §§ 101 bis 103 dieses Gesetzes finden auf Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 

Jauche, Gülle und Silagesickersäften keine Anwendung. 

 

§ 105 

Zuständigkeit der Bergbehörde 

 

Soweit Anlagen im Sinne des § 62 Abs. 1 WHG im Rahmen eines bergrechtlichen 

Betriebsplanes errichtet und betrieben werden, ist für Entscheidungen nach § 63 Abs. 1 und 

§ 64 Abs. 2 Nr. 3 WHG sowie nach § 101 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 dieses Gesetzes die 

Bergbehörde zuständig. 

 

 

V i e r t e r  A b s c h n i t t  

Gewässerschutzbeauftragte 

 

§ 106 

Gewässerschutzbeauftragte bei Gebietskörperschaften, 
 Zusammenschlüssen und öffentlich-rechtlichen Wasserverbänden 

(zu den §§ 64 bis 66 WHG) 

 

Gewässerschutzbeauftragte oder Gewässerschutzbeauftragter bei Gebietskörper-

schaften, bei Zusammenschlüssen, die aus Gebietskörperschaften gebildet werden, und bei 

öffentlich-rechtlichen Wasserverbänden ist die oder der für die Abwasseranlagen zuständige 

Betriebsleiterin oder Betriebsleiter oder sonstige Beauftragte. 

 

 


